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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 084-2018 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2018.RRGR.274 

Eingereicht am: 26.04.2018 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Gullotti (Tramelan, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Erziehungsdirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

 

Kann der Kanton Bern dem schweizerischen Verein des Kunsthandwerks beitreten? 

Der 2016 gegründete schweizerische Verein des Kunsthandwerks1 bezweckt die Aufwertung und 

Erhaltung des Kunsthandwerks in der Schweiz. Seine Hauptaufgaben sind die Bestandsaufnah-

me des Kunsthandwerks in der Schweiz, die Koordination der schweizerischen Beteiligung an 

den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks sowie die Würdigung und Auszeichnung der 

Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker, die ihren Beruf in der Schweiz ausüben. 

Mehrere Kantone sind Mitglied des Vereins, so etwa die Kantone Genf, Jura, Neuenburg, Tessin, 

Wallis und Waadt. 

Trotz der Werbung für Veranstaltungen, die auf bernischem Kantonsgebiet stattfinden (wie etwa 

die Berufsschweizermeisterschaften «SwissSkills»2 im September 2018) und die der Kanton 

Bern gerne regelmässig auf seinem Gebiet ausrichten würde, ist der Kanton Bern nicht Mitglied 

des Vereins. 

Für die bernischen Verbände zur Förderung von Tourismus und Wirtschaft sowie für die Berufs-

leute dieses aussergewöhnlichen Handwerks wäre ein Beitritt des Kantons Bern ein grosser Ge-

winn. 

                                                
1
https://metiersdart.ch/de_CH 

2
https://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen/suche.meldungNeu.html/portal/de/meldungen/mm/2018/04/201

80404_1244_kurzinformation_ausdemregierungsrat#portalnavrrcsubeleme_782057824 

https://metiersdart.ch/de_CH
https://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen/suche.meldungNeu.html/portal/de/meldungen/mm/2018/04/20180404_1244_kurzinformation_ausdemregierungsrat#portalnavrrcsubeleme_782057824
https://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen/suche.meldungNeu.html/portal/de/meldungen/mm/2018/04/20180404_1244_kurzinformation_ausdemregierungsrat#portalnavrrcsubeleme_782057824
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Namentlich im Berner Jura gibt es Handwerker, die die alten Berufe wieder aufleben lassen oder 

die Erinnerung an sie am Leben halten: Uhrmacher, Schmied, Klavierbauer, Glasbläser, Tro-

ckenmauerbauer, Schreiner, Wagner, Keramiker, Lederwarenhersteller usw.3 

Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks verzeichneten 2017 1,2 Millionen Besucherinnen 

und Besucher und stiegen damit zum grössten internationalen Kunsthandwerkeranlass auf. Die 

Schweiz ist seit 2012 daran beteiligt. Der Kanton könnte von der Ausstrahlung dieser Veranstal-

tung nur profitieren. 

Ein Beitritt zu diesem Verein wäre eine gute Gelegenheit, das einmalige Knowhow dieser Men-

schen anzuerkennen, neue Berufungen zu fördern, das handwerkliche Kulturgut des Kantons zu 

pflegen, den regionalen Tourismus zu fördern und den Kanton Bern in ein gutes Licht zu stellen. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Sieht der Regierungsrat eine Möglichkeit, dass der Kanton Bern dem schweizerischen Ver-

ein des Kunsthandwerks beitritt? 

2. Ist der Regierungsrat bereit, die regionalen Tourismus- und Wirtschaftsverbände bei der 

Organisation und Durchführung der Europäischen Tage des Kunsthandwerks zu unterstüt-

zen? 

Verteiler 

 Grosser Rat 

                                                
3
http://www.jurabernois.ch 

http://www.jurabernois.ch/

